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cherte Person durch die Mahnung auf die bestehende Mitwirkungspflicht hingewie-
sen und ihr die Möglichkeit zur Erfüllung ihrer Pflichten eingeräumt werden.105

2. Das Entstehen der Schadensminderungspflicht im Haftpflichtrecht

Die Frage des Entstehens der Schadensminderungspflicht wird im Haftpflichtrecht
nicht diskutiert. Dafür besteht angesichts des Wortlautes der entsprechenden Vor-
schriften bzw. ihrer Ableitung aus den Regeln des Selbstverschuldens und ihrer Be-
gründung mit den Grundsätzen von Treu und Glauben und der Abgrenzung von
Verantwortungsbereichen auch kein Anlass.

Das Entstehen der Schadensminderungspflicht ist unmittelbar an das Entstehen
des Schadensersatzanspruchs geknüpft. Mit dem Abschluss der verletzenden Ein-
wirkung durch den Schädiger befinden sich der weitere Geschehensablauf und damit
auch der Schadensverlauf in den Händen des Geschädigten. In Anlehnung an die
Grundsätze von Treu und Glauben soll der Geschädigte die Interessen des Schädi-
gers in zumutbarem Rahmen wahren, ohne dass dies einer Aufforderung durch den
Schädiger bedarf. Die Schadensminderungspflicht des Geschädigten stellt sich damit
als Nebenpflicht des haftpflichtrechtlichen Schuldverhältnisses dar. Sofern der Ge-
schädigte von den Möglichkeiten der Schadensminderung nicht wusste und auch
nicht wissen konnte, fehlt es am Verschulden an der Unterlassung der Schadensmin-
derung, so dass eine Kürzung seines Anspruchs entfällt.

3.Vergleichende Betrachtung

Einzig im deutschen Sozialrecht wird hinsichtlich der Mitwirkungspflichten nach
den §§ 63, 64 SGB I davon ausgegangen, dass diese nur bei einer entsprechenden
Aufforderung durch den Leistungsträger entstehen. Wie gezeigt, beinhalten diese
Vorschriften den Gedanken der Schadensminderung, die nach § 254 Abs. 2 BGB
dem Geschädigten obliegt. In Anbetracht der Situation im Haftpflichtrecht und im
österreichischen und schweizerischen Sozialrecht ist daher zu überlegen, ob nicht
auch für die §§ 63, 64 SGB I das Bestehen der Pflichten unabhängig von einer Auf-
forderung angenommen werden kann. Gegen eine Übertragung von Strukturen des
Haftpflichtrechts auf das Sozialrecht könnten unterschiedliche Funktionen der
Pflichten des Berechtigten und die Schutzfunktion des Sozialrechts sprechen.
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